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Änderung des Volksschulgesetzes
(Disziplinarmassnahmen gegen Schüler
und Schülerinnen)

KRB Nr. 097/2004 vom 31. August 2004

Der Kantonsrat von Solothurn
gestützt auf Artikel 71 Absatz 1 der Verfassung des Kantons Solothurn
vom 8. Juni 19861)
nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom
21. Juni 2004 (RRB Nr. 2004/1300)

beschliesst:

I.
Das Volksschulgesetz vom 14. September 19692) wird wie folgt geändert:

Als § 24bis wird eingefügt:
§ 24bis. Disziplin

a) Verantwortlichkeiten
1 Die Schule und ihre Lehrpersonen sorgen für einen geordneten Schulbe-
trieb und ein förderliches Lernklima. Die Schüler haben die Regeln der
Schule für das Zusammenleben einzuhalten sowie die Anordnungen der
Lehrpersonen und der Schulkommission zu befolgen.
2 Die Inhaber der elterlichen Sorge
a) sind für die Erziehung ihrer Kinder verantwortlich;
b) unterstützen und fördern den Bildungsprozess ihrer Kinder;
c) arbeiten mit den Lehrpersonen sowie der Schule ihrer Kinder zusam-

men;
d) halten ihre Kinder an, die Regeln und Weisungen der Schule einzuhal-

ten und den Unterricht lückenlos zu besuchen.
3 Inhaber der elterlichen Sorge, die ihren Pflichten der Schule gegenüber
nicht nachkommen, werden von der Schulkommission schriftlich mit Bus-
senandrohung ermahnt. Sie können von der Schulkommission nach er-
folgloser Ermahnung mit einer Busse bis zu 1'000 Franken bestraft werden.

________________

1) BGS 111.1.
2) GS 84,361 (BGS 413.111).



258

Als § 24ter wird eingefügt:
§ 24ter. b) Massnahmen
1 Die Lehrperson ergreift gegenüber Schülern, deren Verhalten zu Bean-
standungen Anlass gibt, diejenigen Massnahmen nach Absatz 2, die zur
Aufrechterhaltung des Schulbetriebes nötig sind. Die Lehrperson orientiert
bei Disziplinarproblemen frühzeitig die Schulkommission und zieht Fach-
stellen bei.
2 Die Lehrperson kann folgende Massnahmen ergreifen:
a) zusätzliche Arbeiten innerhalb oder ausserhalb der ordentlichen Unter-

richtszeit;
b) Wegweisung aus der Lektion oder aus einer Veranstaltung;
c) Aussprache mit den Inhabern der elterlichen Sorge bzw. den Erzie-

hungsberechtigten;
d) schriftliche Ermahnung an die Inhaber der elterlichen Sorge bzw. die

Erziehungsberechtigten;
e) Ausschluss von einer Veranstaltung;
f) Ausschluss vom Unterricht bis höchstens 7 Tage, nach vorgängiger

Benachrichtigung der Inhaber der elterlichen Sorge.
3Die Schulkommission kann folgende Massnahmen ergreifen:
a) Aussprache mit den Inhabern der elterlichen Sorge;
b) Ermahnung mit Bussenandrohung der Inhaber der elterlichen Sorge

auf Antrag der Lehrperson und Bussenverfügung bei erfolgloser Er-
mahnung (§ 24bis Abs. 3);

c) Versetzung in eine andere Klasse oder in ein anderes Schulhaus. Nöti-
genfalls wird die Versetzung an eine Schule einer anderen Gemeinde
bei der zuständigen Behörde veranlasst;

d) Verweis oder Androhung des Ausschlusses von der Schule gemäss litera
e) bei wiederholten oder schweren Verstössen;

e) Teilweiser oder vollständiger Ausschluss vom Unterricht während höch-
stens 12 Wochen pro Schuljahr, mit zwingender Benachrichtigung der
Vormundschaftsbehörde, für Schüler, welche durch ihr Verhalten den
ordentlichen Schulbetrieb erheblich beeinträchtigen oder das eigene
Wohl oder dasjenige von anderen Personen schwerwiegend gefährden.
Ein Schulausschluss beinhaltet gleichzeitig das Verbot, sich ohne Ge-
nehmigung der Schulkommission auf dem Schulareal aufzuhalten.

Als § 24quater wird eingefügt:
§ 24quater. c) Verfahren
1 Über Anstände aus der Ergreifung von Massnahmen durch die Lehrper-
son nach § 24ter Absatz 2 litera e) und f) sowie bei Massnahmen gemäss §
24ter Absatz 3 litera b) - e) erlässt die Schulkommission eine Verfügung.
2 Die betroffenen Schüler sowie die Inhaber der elterlichen Sorge sind vor
einer Verfügung der Schulkommission gemäss Absatz 1 anzuhören. In
dringenden Fällen ist ein sofortiger Ausschluss ohne vorgängige Anhörung
möglich. Die Anhörung ist in diesen Fällen so bald als möglich nachzuho-
len.
3 Die Schulkommission kann allfälligen Beschwerden die aufschiebende
Wirkung entziehen. Der Entzug der aufschiebenden Wirkung einer Be-
schwerde ist jeweils explizit zu begründen.
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Als § 24quinquies wird eingefügt:
§ 24quinquies. d) Betreuung und Beschäftigung
1 Bei einem Ausschluss sorgen die Inhaber der elterlichen Sorge, nötigen-
falls unter Beizug von Fachstellen, für eine angemessene Betreuung und
Beschäftigung, mit dem Ziel der Wiedereingliederung und ordentlichen
Beendigung der obligatorischen Schulzeit. Die Lehrperson plant rechtzei-
tig die Wiedereingliederung.
2 Bei einem Ausschluss von der Schule (§ 24ter Abs. 3 lit. e) trifft die Vor-
mundschaftsbehörde die nötigen Abklärungen und ordnet die erforderli-
chen schulexternen Massnahmen an.
3 Die Kostentragung für die Betreuung und Beschäftigung der von der
Schule ausgeschlossenen Schüler richtet sich nach den Bestimmungen des
zivilrechtlichen Kindesschutzes.

Als § 24sexies wird eingefügt:
§ 24sexies. e) Prävention
Im Rahmen der verfügbaren finanziellen Mittel sorgen Kanton und Ge-
meinden für die flankierenden Massnahmen, die der Prävention disziplina-
rischer Probleme und Schwierigkeiten von Schülern dienen.

II.
Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten.

Im Namen des Kantonsrates
Gabriele Plüss Fritz Brechbühl
Präsidentin Ratssekretär

Dieser Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum.
Die Referendumsfrist ist am 17. Dezember 2004 unbenutzt abgelaufen.
Inkrafttreten am 1. Januar 2005.
Publiziert im Amtsblatt vom 7. Januar 2005.
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